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1 Anlass, Aufgabenstellung, Methode  

Auf Fl-Nrn. 189, 816, 817, 821, 822, 823, 827, 827/1, 828 und 1385/1, Gemarkung 

Aholming ist die Errichtung von Freiflächenphotovoltaikanlagen (Solarparks) geplant 

(Abb. 1). Ziel des vorliegenden Gutachtens war den Eingriffsbereich auf Vorkommen 

und eine mögliche Betroffenheit von bodenbrütenden Vögeln zu prüfen. Hierzu wurden 

die Flächen einschließlich eines 100-Meter-Puffers zu Offenlandbereichen hin sechsmal 

zur Brutzeit der Zielarten kontrolliert. Die Kontrollen wurden am 3.3., 13.3., 6.4., 26.4. 

21.5./8.6. und 17.6./23.6.2023 bei niederschlagsfreier und windarmer Witterung durch-

geführt. Am 3.3. und 13.3. wurden zum Verhören von Rebhühnern Klangattrappen ein-

gesetzt. 

 

Abbildung 1: Lage der geplanten Solarparks mit zugehörigen Flurnummern (Hintergrund Quelle: 
https://geoportal.bayern.de/bayernatlas/) 
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2 Untersuchungsgebiet  

Die für die Solarparks vorgesehenen Flächen liegen in der Niedertrasse nördlich von 

Aholming. Im östliche Bereich liegt die Siedlung Isarau mit zugehörigen Gewerbeflä-

chen. Bei dem Gebiet, in dem die Solarparks geplant sind, handelt es sich um eine klein 

parzellierte Agrarlandschaft, die heute nahezu ausschließlich ackerbaulich genutzt wird. 

2023 waren auf den für die Solarparks vorgesehenen Parzellen folgende Feldfrüchte 

angebaut: 

Fl.Nrn: 189: Winterweizen (Abb. 19) 

Fl.Nrn: 816, 817: Zuckerrüben (Abb. 8, 9) 

Fl.Nrn: 821 (Mais, Abb. 12), 822 Mais (Abb. 13), 823: Bohnen (Abb. 11) 

Fl.Nrn: 827, 827/1, 828: Zwiebel (Abb. 3, 4, 5) 

Fl.Nrn: 1385/1: Blaukraut (Abb. 15, 16). 

Grasflächen sind auf die wenige Gewässerschutzstreifen (Abb. 7, 10, 12, 19) be-

schränkt . Ökologisch bedeutende Säume und Raine zwischen den einzelnen Parzellen 

fehlen. 

Die Böden in den Bereichen „Roßmoos“ mit den Fl-Nrn. 816, 817, 821, 822, 823, 827, 

827/1 und 828 und Oberes Moos mit der Fl-Nr. 189 erschienen etwas feuchter als die 

anderen für Solarparks vorgesehenen Flächen. Nach Niederschlägen im April bildeten 

sich an tieferen Stellen Pfützen (Abb. 19). Westlich an Fl-Nr. 1385/1 anschließend be-

findet sich eine vernässte Brachfläche (Abb. 17). 

Südlich von Fl-Nrn. 821, 822 und 823 steht eine Pappelreihe mit Gebüschaufwuchs zwi-

schen den Bäumen (Abb. 12) und der Graben nördlich des hier geplanten Solarparks ist 

dicht mit Gehölzen bestanden (Abb. 10). Ansonsten finden sich im Bereich der für So-

larparks vorgesehenen Flächen nur Einzelbäume und Solitärbüsche insbesondere ent-

lang der Entwässerungsgräben, die das Gebiet an mehreren Stellen durchziehen (Abb. 

14). 
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Abbildung 2: 2023 im Bereich der geplanten Solarparks angebaute Feldfrüchte, rote Linien: Flächen der geplanten 

Solarparks, Hintergrund Quelle: https://geoportal.bayern.de/bayernatlas/) 
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Abbildung 3: Fl-Nr. 827, 827/1, 828 - Blick von Süd über noch total vegetationsfreien Acker (späteres Zwiebelfeld) am 
6.4.2023 

 

 
Abbildung 4: Fl-Nr. 827, 827/1, 828 - Blick von Süd über Acker mit keimenden Zwieben am 21.5.2023 
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Abbildung 5: Fl-Nr. 827/1 – Graben ohne Gewässerschutzstreifen nördlich des Zwiebelackers am 21.5.2023 

 
Abbildung 6: Geräumter Graben mit aufwachsendem Schilfröhricht zwischen den Fl-Nrn. 817, 816 und 827, 827/1, 
828 am 6.4.2023 
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Abbildung 7: Graben mit höher gewachsenem Schilfröhricht und schmalem Gewässerschutzstreifen zwischen den Fl-
Nrn. 817, 816 und 827, 827/1, 828 am 21.5.2023 

 
Abbildung 8: Fl-Nr. 816, 817 - Blick von Nord über noch vegetationsfreien Acker (späteres Zuckerrübenfeld) am 
6.4.2023 
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Abbildung 9: Fl-Nr. 816, 817 - Blick von Süd über Zuckerrübenfeld am 21.5.2023 

 
Abbildung 10: Graben mit Gehölzbestand und Gewässerschutzstreifen nördlich der Fl-Nrn. 823, 822, 821 - Blick von 
Ost am 21.5.2023 
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Abbildung 11: Fl-Nr. 823 - Blick von Ost über noch nicht bearbeiteten Acker (später Mais) am 21.5.2023 

 
Abbildung 12: Fl-Nr. 823 – Gehölzreihe mit vorgelagertem Grünstreifen und Rübenerdeauftrag südlich von Fl-Nr 823 
am 21.5.2023 
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Abbildung 13: Fl-Nr. 822 - Blick von Süd über frisch geeggtes, noch vegetationsloses Feld (später Mais) am 
21.5.2023 

 
Abbildung 14: Fl-Nr. 806 und 1385/1. Geräumter Graben mit flankierender Baumreihe und Feldweg östlich von Fl-
Nrn. 1385/1 am 6.4.2023 
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Abbildung 15: Fl-Nr. . 1385/1 - Blick von Nord über Blaukrautfeld, in dem zwei Paare Kiebitze Nachgelege gezeugt 
hatten, am 26.6.2023 

 

 
Abbildung 16: Fl-Nr. 1385/1 - Blick von Nord über Blaukrautfeld am 26.6.2023. Rechts ist der vernässte Bereich, wo 
bei der Kontrolle am 26.6. ein noch nicht flügger Kiebitze gesichtet wurden. 
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Abbildung 17: Fl-Nr. . 1385/1 – Vernässter Bereich unmittelbar westlich von Fl-Nr. 1385/1 am 26.6.2023, in dem der 
junge Kiebitz gesichtet wurde. 

 

 
Abbildung 18: Fl-Nr. 189 – Graben mit Gewässerschutzstreifen am Nordrand von Fl-Nr. 189  am 6.4.2023 
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Abbildung 19: Fl-Nr. 189 – Vernässung mit nahrungssuchendem Kiebitz auf Fl-Nr. 184 nördlich von Fl-Nr 189 am 
26.4.2023 
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3 Vorkommen und Betroffenheit bodenbrütender Offenlandarten 

Im Untersuchungsgebiet wurden während der gesamten Brutperiode 2023 Kiebitze re-

gistriert. Im April wurden balzende Kiebitze, insgesamt zwei Paare, nur nördlich und 

nordöstlich von Fl-Nr. 827 und 827/1 und somit nur außerhalb des Vorhabensbereichs 

beobachtet (Abb. 20). Im Vorhabensbereich wurden im April nur nach Nahrung suchen-

de Kiebitze angetroffen. Sie flogen gezielt die nach Niederschlägen vernässten Acker-

senken, z.B. auf Fl-Nr. 184 nördlich des auf Fl-Nr. 189 geplanten Solarparks (Abb. 19) 

zur Nahrungssuche an. 

Erst in der zweiten Maihälfte balzten dann auch Kiebitze im Vorhabensbereich und zwar 

auf Fl-Nr. 1385/1 (Abb. 20). Unmittelbar westlich von Fl-Nr. 1385/1 findet sich in Fl-Nr 

1385 ein vernässter, gerade verbuschender Bereich (Abb. 17), in dem Ende Juni ein 

noch nicht flügger Jungkiebitz gesichtet wurde. Die Beobachtungen lassen den Schluss 

zu, dass im Blaukrautfeld zwei Paar Kiebitze späte Nachgelege gezeugt haben. Die 

Krautköpfe waren in der zweiten Maihälfte noch sehr klein und der Acker durch viele 

offene Bodenstellen, die für Kiebitze besonders attraktiv sind, gekennzeichnet. Der ver-

nässte Bereich in Fl-Nr. 1385 ist als Nahrungsgebiet für das erfolgreiche Brüten als es-

sentiell einzustufen. Er wird aber mit zunehmender Verbuschung an Eignung als Nah-

rungshabitat für den Kiebitz zukünftig verlieren. Es ist davon auszugehen, dass bei 

Überbauung der Fl-Nr. 1385/1 diese ihre Eignung als potentieller Brutplatz für Kiebitze 

verlieren würde. Eine Umsiedlung der Kiebitze in benachbarte Flächen ist jedoch nicht 

auszuschließen. Diese könnte durch Entbuschung und Schaffung vegetationsfreier 

Pfützen im Nassbereiches in Fl-Nr. 1385 begünstigt werden. 

In Fl-Nr. 1385/1 war 2023 zudem ein Schafstelzenrevier besetzt (Abb. 20). Es ist davon 

auszugehen, dass ohne Vermeidungsmaßnahmen bei Überbauung dieser Flächen mit 

Solarpanelen dieses Schafstelzenreviere betroffen wäre. 

Ein weiteres Schafstelzenrevier war etwa 50 Meter nordwestlich Fl-Nr. 1385/1 besetzt. 

Da Feldlerchen und Schafstelzen in unmittelbarer Nähe des Zaunes von Freiflächen-

photovoltaikanlagen und bei Anlagen mit größerem Reihenabstand auch zwischen den 

Modulen brüten können (PESCHEL & PESCHEL 2023, NABU 2022, LfU 2022, BANDELT ET 

AL. 2020, PESCHEL ET AL. 2019, RAAB 2015, KNIPFER & RAAB 2013, LIEDER UND LUMPE 

2011) und zudem aufgrund der anschließenden Offenheit des Geländes (Abb. 20) auch 

eine leichte Verlagerung des Revierzentrums von der geplanten Freiflächen-

photovoltaikanlagen weg möglich wäre, ist aus fachlicher Sicht nicht davon auszugehen, 

dass dieses Reviere vom Vorhaben betroffen wäre. 
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Abbildung 20: Lage der Revierzentren von Feldlerche (F, weiß), Kiebitz (K, grün) und Schafstelze (S, gelb), rot 

durchgezogen: Grenzen der geplanten Solarparks, rot gestrichelte Linie: 100-Meter-Puffer. Hintergrund Quelle: 

https://geoportal.bayern.de/bayernatlas/) 
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4 Vorkommen weiterer planungsrelevanter Brutvogelarten 

Am Graben zwischen den Fl-Nrn. 817, 816 und 827, 827/1, 828 findet sich ein Blaukehl-

chenrevier (Abb. 21). Der Graben ist wegen des dortigen Röhrichtbestandes (Abb. 6 

und 7) für Blaukehlchen besonders attraktiv. Vorausgesetzt, dass der Graben mit Röh-

richtvegetation erhalten bleibt, sind negative Auswirkungen auf dieses Blaukehlchenre-

vier nicht zu erwarten.  

In der Ruderalvegetation am westlichen Rand des Pappelhains südlich von Fl.-Nr. 821 

wurde die Goldammer registriert (Abb. 21). Vorausgesetzt, dass die dortige Ruderalve-

getation mit einzelnen Büschen erhalten bleibt, sind negative Auswirkungen auf das 

Vorkommen der Goldammer nicht zu erwarten. Vielmehr ist davon auszugehen, dass 

durch das Vorhaben für an Hecken und kräuterreiche Säume gebundenen Arten, wie 

Goldammer, zusätzliche Habitate entstehen. Davon würde auch die Dorngrasmücke, die 

etwas weiter westlich am Ortsrand von Isarau registriert wurde, profitieren. Auch in Hin-

blick auf eine Wiederansiedlung des im Untersuchungsbereich nicht mehr vorkommen-

de Rebhuhns könnte durch das Vorhaben für diese Art passende Habitatstrukturen ge-

schaffen werden. 

Auf dem Acker nordwestlich von Fl-Nr. 1385/1 brütete 2023 ein Paar Flussregenpfeifer. 

Dies war möglich, da der Acker 2023 bis Ende Juni brach gelegen war. Es dürfte sich 

um eine Ausnahme gehandelt haben. Eine Betroffenheit der lokalen Population des 

Flussregenpfeifer ist durch das Vorhaben nicht gegeben. 

Der Kuckuck hat aus dem Wäldchen etwa 150 Meter nordöstlich von Fl-Nr. 1385/1 geru-

fen. In den für die Solarparks vorgesehenen Flächen brüten keine Kuckuckswirte und 

die intensiv bewirtschafteten Ackerflächen sind für Kuckucke im Istzustand auch nicht 

als Nahrungsflächen geeignet. Rohrsänger sind bedeutende Kuckuckswirte. An den 

Gräben im Untersuchungsgebiet brüten Sumpfrohrsänger. Vorausgesetzt, dass die 

Gräben mit Ufervegetation erhalten bleibt, sind negative Auswirkungen auf das Vor-

kommen des Kuckucks nicht zu erwarten. 
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Abbildung 21: Lage der Revierzentren von weiteren planungsrelevanten Arten: Blaukehlchen (Bl), Dorngrasmücke 

(D), Flussregenpfeifer (Fr), Goldammer (G) und Kuckuck (Ku), rot durchgezogen: Grenzen der geplanten Solarparks, 

rot gestrichelte Linie: 100-Meter-Puffer. Hintergrund Quelle: https://geoportal.bayern.de/bayernatlas/) 
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5 Zusammenfassung und Fazit 

Vom Vorhaben ist ein Schafstelzenrevier in 1385/1 betroffen.  

Außerdem zeugten 2023 auf Fl-Nr. 1385/1 zwei Kiebitze im Mai noch Nachgelege. Die 

jahreszeitlich späte Umsiedlung auf diesen Acker ist damit zu erklären, dass dieser 

2023 zum Anbau von Blaukraut genutzt wurde und daher im Mai wegen der vielen offe-

nen Bodenstellen für Kiebitze besonders attraktiv war. Eine Umsiedlung der Kiebitze bei 

Überbauung der Fläche mit Solarpanelen in benachbarte Äcker ist nicht auszuschließen 

und könnte durch Optimierung des Nassbereiches in Fl-Nr. 1385 forciert werden. 

Um artenschutzrechtliche Verbotstatbestände nach § 44 Abs.1 Nr. 3 i.V.m. Abs. 5 

BNatSchG zu vermeiden sind geeignete Vermeidungs- und/oder CEF-Maßnahmen er-

forderlich. 
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